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Landtechnil Bedeutet «Billett»-Entzug auch
«nicht mehr fahren»?
Ein Ausweisentzug muss nicht zwingend bedeuten, dass man mit
keinem (motorisierten) Fahrzeug mehr fahren darf. Denn: Im
Normalfall dürfen «Spezialfahrzeuge», und darunterfallen auch Traktoren

und 45er-Fahrzeuge, weiter gefahren werden.

Mit der Revision der

Verkehrszulassungsverordnung (VZV) vom

vergangenen 1 .April 2003 wurden auch

die Führerschein-Entzüge neu geregelt.

Normalerweise sind von
einem «Billett»-Entzug die

«Spezialfahrzeuge» ausgenommen, also die

ganze Kat. F und damit alle

(zweispurigen) Fahrzeuge bis 45 km/h

sowie auch die landwirtschaftlichen

Fahrzeuge (Kat. G). Dies gilt
allerdings nicht bei so genannten
«Sicherungsentzügen», d. h. bei

Sucht, physisch oder psychisch

bedingter Fahruntauglichkeit.
Die Lücke ist bei der Revision

entstanden und hat bereits
zahlreiche Garagisten dazu gebracht,
45 km/h-Fahrzeuge für einzelne

Monate zu vermieten.

Für den Landwirt bedeutet dies,

dass er im Normalfall (schwer

wiegende Delikte ausgenommen)
seinen Traktor weiter lenken darf,

falls es in der Verfügung der kantonalen

Entzugsbehörde so vermerkt
ist. Es muss also einen Hinweis

darauf haben, dass «Spezialfahrzeuge»

davon ausgenommen sind.

Dies ermöglicht ihm, dem
«täglichen Geschäft» auf dem Bauernhof

weiter legal nachzugehen.

Entzug des Führerausweises:

Normalerweise dürfen Bauern den

Traktor, welcher unter die

Kategorie «Spezialfahrzeuge» fällt,
noch lenken. Zu beachten ist

in jedem Fall die Verfügung der
Behörden.

Berufsbekleidung Bestellformular
Alter

blau-rot kombiniert Grösse

2 3

92 98

4 6 8 10 12 14

104 116 128 140 152 164

CHF 38- 43- 48-
CHF 38 -bis 48-, 100% Baumwolle Anzahl

_IBBP'' Alter 2 3

I blau-rot kombiniert Grösse 92 98

4 6 8 10

104 116 128 140

CHF 38- 43- 48.-

CHF 38 -bis48-, 100% Baumwolle Anzahl

_BMUiiiiîl rot Grösse 44 46 48 50 52 54 56 58

CHF 78-, 75% Baumwolle Anzahl

25% Polyester

Latzhose, toH 44 46 48 50 52 54 56 58

CHF 58-, 75% Baumwolle Anzahl

25% Polyester

Bfl-TiTT»%irai] meliert Grösse S M L XL

j CHF 18-, 100% Baumwolle Anzahl

; CHF55- Anzahl r
Unsere Preise verstehen sich ohne Versandkosten. Zahlung 30 Tage netto.

Name

Adresse

Einsenden an SVLT, Postfach, 5223 Riniken, Fax 056 44167 31

Das Bestellformular steht auch im Internet unter www.agrartechnik.ch
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